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Organisation und Koordinierung  
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Ausbildung im Überblick: 
 
1. Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst 
 

•  Beamte Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegs-
amt, 

•  Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Ar-
beit in den Sachgebieten der Verwaltung, 

•  zweijährige Ausbildung, davon 3 x 3 Mo-
nate berufstheoretische Ausbildung an 
der FHöVPR. 

 
2. Verwaltungsfachangestellte/r 
 

•  dienstbegleitende Unterweisung an der 
Fachhochschule,  

•  praxisbezogene Berufsausbildung,  
•  dreijährige duale Ausbildung in der Be-

hörde und Berufsschule. 

 
3. Fachangestellte/r für Medien- und Infor-

mationsdienste 
 

Fachrichtung:  
Archiv – Bibliothek - Information- und Do-
kumentation - Bildagentur - Medizinische 
Dokumentation 
 

•  dreijährige duale Ausbildung in Berufs-
schule und Behörde. 

 
4. Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 
 

•  dreijährige duale Ausbildung in Berufs-
schule und Bädereinrichtung,  

 Berufsschule in Sachsen-Anhalt. 
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Im Mittelpunkt: 
 

Berufliche Aus- und Fortbildung  
des Verwaltungspersonals  

der Kommunal- und  
Landesverwaltung 

 
 
 
 

Zuständige Stelle nach  
dem Berufsbildungsgesetz 

 
 

Aufgabenbereiche: 
 
•  Feststellung der Eignung von Aus-

bildungsstätte und -personal, 
 Überwachung der Durchführung der  

Berufsausbildung, 
 Abnahme der Zwischen- und Ab-

schlussprüfungen in den Ausbil-
dungsberufen des öffentlichen 
Dienstes,  

 Beratung der Ausbildenden,  
 Berater der Auszubildenden,  
 Projekt Begabtenförderung. 

Fortbildung im Überblick: 
 
1. Arbeitsplatzbegleitende Fort-

bildungsmaßnahmen für Mitarbei-
ter der Landesverwaltung nach 

dem Berufsbildungsgesetz 
 
 

• Angestelltenlehrgang I 
 

• Fortbildungslehrgang zum 
Verwaltungsfachwirt 

 
Dauer: jeweils zwei Jahre 

 
 
 
 

2. Erwerb einer berufs- und ar-
beitspädagogischen Eignung 

 
 

• Ausbildung der Ausbilder 
 

Dauer: dreiwöchiger Lehrgang 
mit Abschlussprüfung 


